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Den nebenstehenden Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan Nr. 10 dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklen-
burg entspricht. 
 
 
Die Gemeinde weis darauf hin, dass die genannten Programmsätze bereits be-
rücksichtigt wurden. 
 
 
Es wird zur Kenntnis, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 10 mit 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar 
ist. 
 
 
Die abschließenden Hinweise werden beachtet. 
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Zu I. Allgemeines 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Erläuterungen zur Zusammengehö-
rigkeit des bestehenden Gewerbebetriebes und der geplanten, zugehörigen 
Betriebsleiterwohnung durch das Planungsinstrument des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes und den textlichen Festsetzungen zur Kenntnis. Sofern der 
ansässige Gewerbebetrieb seine Wirtschaftstätigkeit niederliegt, erlischt auch 
die Wohnnutzung. 
 
Die Ortslage Waldeck der Gemeinde Upahl wird im rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan als Außenbereich dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB geändert. Zukünftig wird für den 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes eine gewerbliche 
Baufläche dargestellt. 
 
Zu II. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Präambel 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass die Auslegungsunterlagen zu-
sätzlich im Internetportal bereitzustellen sind und weist darauf hin, dass diese 
bereits im Bau- und Planungsportal M-V zur Verfügung stehen.  
Die Gemeinde sieht derzeit von einer Anpassung des Pkt. 6 der Verfahrensver-
merke ab, da bisher keine Änderung des BauGB bzgl. der Bereitstellung von 
Auslegungsunterlagen im Internetportal des Bau- und Planungsprotals M-V 
vorgenommen wurde. 
 
Zu III. Planerische Festsetzungen 
Die Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen wird angepasst, um in dem fest-
gesetzten GE 2 ausschließlich die zum bestehenden Gewerbebetrieb zulässige 
Betriebsleiterwohnung festzusetzen.  
Die unterschiedlich festgesetzten Grundflächenzahlen beziehen sich jeweils 
auf die Gebiete GE 1 und GE 2. Da für das GE 2 lediglich die Errichtung einer 
Betriebsleiterwohnung geplant ist, erachtet die Gemeinde es als sinnvoll hier 
eine geringe Grundflächenzahl festzusetzen, um den Versieglungsgrad in die-
sem Bereich einzuschränken. Die Gemeinde kann eine detaillierte textliche 
Festsetzung der Flächen zur jeweilig Festgesetzten GRZ nicht nachvollziehen 
und erachtet dies über die Planzeichnung als ausreichend definiert. 
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Zu Text – Teil B, 1.1 und 1.2 
Die Festsetzung unter Pkt. 1.1 stellt eine allgemeine Festsetzung dar, welche 
grundsätzlich bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan in die textlichen 
Festsetzungen aufgenommen werden kann (siehe § 12 Abs. 3a BauGB). Die 
Festsetzung weist darauf hin, dass nur solche Vorhaben zulässig sind, zu die 
sich im Durchführungsvertrag verpflichtet wird.  
Unter Punkt 1.2 der textlichen Festsetzungen wird über den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan ein Rahmen an möglichen Nutzungen aufgespannt. Die im 
Anschluss durch den zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 
BauGB zugehörigen Durchführungsvertrag konkretisiert werden.  
Da die zulässigen Nutzungen innerhalb der textlichen Festsetzung unter Punkt 
1.2 sehr konkret sind und kein Gewerbegebiet im eigentlichen Sinne zulassen, 
werden die Gewerbegebiete als eingeschränkte Gewerbegebiete festgesetzt. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sowie die Begründung werden dahin-
gehend geändert. 
Die Gemeinde sieht von einer Streichung des Pkt. 1.2 ab. Die Gemeinde weist 
an dieser Stelle darauf hin, dass durch die zulässigen Nutzungen innerhalb des 
GE 1 ein für die Gemeinde vertretbares Nutzungsangebot an möglichen ge-
werblichen Nutzungen zulässig ist. Bei einer Änderung der Nutzung innerhalb 
des festgesetzten Nutzungsrahmen ist eine Änderung des Durchführungsver-
trages rechtlich einfacher als die Änderung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes. 
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Zu 1.3 
„Ausnahmsweise“ bezieht sich in der Festsetzung auf den § 8 Abs. 3 Nr. 1 
BauNVO in dem die hier aufgeführten Wohnungen ausnahmsweise zulässig 
sind. Mit der Festsetzung beabsichtigt die Gemeinde diese als allgemein zuläs-
sig festzusetzen. Zur Eindeutigkeit wird ein „allgemein“ in die textliche Festset-
zung ergänzt. 
 
Zu 1.5 
Die Gemeinde kann eine detaillierte textliche Festsetzung der Flächen zur je-
weilig Festgesetzten GRZ nicht nachvollziehen und erachtet dies über die Plan-
zeichnung als ausreichend definiert. 
 
Zu 7.1, 7.2, 7.3 und 7.4 
Die Gemeinde Upahl weist an dieser Stelle darauf hin, dass seitens der Unteren 
Immissionsschutzbehörde zu den Festsetzungen zum Lärmschutz keine inhalt-
lichen Änderungen bestehen. Die Immissionsschutzbehörde weist lediglich da-
rauf hin, dass unter Pkt. 7.3 ein redaktioneller Fehler aufgetreten ist, der im 
Plan korrigiert wird. Darüber hinaus weist die Immissionsschutzbehörde darauf 
hin, dass die getroffenen Ausnahmemöglichkeiten, einen mit dem konkreten 
Bauvorhaben geführten Nachweis bedingen. Dies nimmt die Gemeinde zur 
Kenntnis. 
 
Des Weiteren weist die Gemeinde darauf hin, dass die textlichen Festsetzun-
gen durch ein Ingenieurbüro (Lärmschutz Seeburg) nach der DIN 4109 ausge-
wiesen wurden. In der DIN 4109 wird der Umfang passiver Lärmschutzmaß-
nahmen durch Lärmpegelbereich in der Planzeichnung für freie Schallausbrei-
tung im Plangebiet ausgewiesen. Die DIN 4109 bildet die Rechtsgrundlage und 
ist daher verbindlich. Die Festsetzungen sind so formuliert, dass sofern im Bau-
genehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass bspw. durch die Abschir-
mung eines Bauwerkes ein LPB III entsteht, andere bzw. die in den textlichen 
Festsetzungen festgesetzten Anforderungen bestehen. 
 
 
Zu IV. Begründung, 1.1 
Die Gemeinde Upahl nimmt die nebenstehenden Hinweise zum Durchfüh-
rungsvertrag zur Kenntnis und beachtet diese. 
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Zu 1.3 
Die Gemeinde geht davon aus, dass es sich um einen redaktionellen Fehler 
handelt und der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 10 gemeint ist. Es wird 
darauf hingewiesen, dass der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geän-
dert wird. Eine Zusammenführung der Teilflächennutzungspläne sieht die Ge-
meinde zu einem späteren Zeitpunkt vor. 
 
Zu 5. 
In der schalltechnischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die Beurtei-
lungspegel für das Gewerbe an den Gebäuden außerhalb des Plangebietes 
(Flurstück 22/1), an den zum Plangebiet gerichteten Fassaden 40 bis 45 dB(A) 
betragen. Dort wird der Orientierungswert für Mischgebiete von 60 dB(A) um 
mindestens 15 dB unterschritten. 
 
Zu Umweltbericht, 4.3 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass die anderweitigen Planungs-
möglichkeiten sich auf die Ebene des Bebauungsplanes beziehen. Im weiteren 
Planverfahren werden die Planungsalternativen benannt bzw. die gewählte Va-
riante begründet.  
 
Zu Vorbeugender Brandschutz, Brandschutz – Grundsätzliches 
Die Gemeinde Upahl nimmt die gegebenen Hinweise zum Brandschutz zur 
Kenntnis.  
 
Zu Erreichbarkeit bebaubarer Flächen 
Dem Grundstückseigentümer liegt eine Sondernutzungserlaubnis für die Er-
richtung einer Grundstückszufahrt des Straßenbauamtes Schwerin (Oktober 
2021) vor. Die zulässige Grundstückszufahrt bindet an die Bundesstraße 105 
an und darf gemäß dem Straßenbauamt Schwerin eine maximale Breite von 
6,50 m aufweisen, sodass eine ausreichend breite Zufahrt für Fahrzeuge der 
Feuerwehr gewährleistet ist. 
 
Die Hinweise zur Erreichbarkeit bebaubarer Flächen werden in die Begründung 
aufgenommen. 
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Zu Löschwasserversorgung 
Die Gemeinde Upahl nimmt die Hinweise zur Löschwasserversorgung zur 
Kenntnis. 
 
Für das Plangebiet besteht für den Grundschutz ein Löschwasserbedarf von 
48 m³ pro Stunde über einen Zeitraum von zwei Stunden. Gemäß einer Rück-
sprache mit dem Ortswehrführer der freiwilligen Feuerwehr Plüschow (Juli 
2022) stehen für den Ersteinsatz Löschfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr 
Plüschow sowie der freiwilligen Feuerwehr Upahl mit einem Wassertank von 
rund 9.000 Liter zur Verfügung. Zusätzlich befindet sich, gemäß einem Schrei-
ben der freiwilligen Feuerwehr Plüschow (April 2020), innerhalb des Plangebie-
tes ein 5 000 Liter Wassertank sowie ein Brunnen mit rund 6 000 Liter Wasser. 
Darüber hinaus befindet sich südöstlich des Plangebietes in rund 250 m Ent-
fernung ein Löschwasserteich, der eine Größe von 34 m x 17 m und ca. 2 m 
Tiefe umfasst sowie westlich des Plangebietes im Bereich der GER Umwelt-
schutz GmbH ein Oberflurhydrant mit einer Leistung von rund 196 m³ pro 
Stunde. Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist sichergestellt. 
 
Gemäß der Stellungnahme der Stadt Grevesmühlen, Haupt- und Ordnungsamt 
sind die oben genannten Löschwasserquellen grundsätzlich ausreichend. Der 
aufgeführte Löschwasserteich sollte gemäß dem Haupt- und Ordnungsamt der 
Stadt Grevesmühlen zeitnah einer Pflege (Entkrautung) zugeführt werden, wel-
che in regelmäßigen Abständen wiederholt werden muss.  
Die Gemeinde Upahl nimmt dies zur Kenntnis und beachtet die Pflege des 
Löschwasserteiches. 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kennt-
nis genommen. 
  



 
Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                                                              Zwischenabwägung der Gemeinde Upahl 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Untere Denkmalschutzbehörde 
Die nebenstehenden Ausführungen werden in der Begründung im Teil 2 – Um-
weltbericht unter Punkt 3.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
ergänzt. 
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Zu FD Umwelt und Kreisentwicklung, 0. Ausnahmegenehmigung 
Die Gemeinde Upahl nimmt die nebenstehenden Hinweise zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Zu 1. Wasserversorgung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet in der Trinkwasser-
schutzzone III B der Wasserfassung Grevesmühlen-Wotenitz befindet. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der zuständige 
Zweckverband Grevesmühlen wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange 
frühzeitig beteiligt.  
Die Gemeinde Upahl weist darauf hin, dass gemäß der Stellungnahme des 
Zweckverbandes Grevesmühlen die Trinkversorgung sowie die Abwasserent-
sorgung gesichert sind. 
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3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
3.4 
 
 
 
 
 
3.5 
 
 
 
 
3.6 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 2. Abwasserentsorgung 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass vor Satzungsbeschluss für die ge-
plante Bebauung die Inaussichtstellung einer wasserrechtlichen Erlaubnis der 
Schmutzwasserbeseitigung über die vorhandene oder eine neue biologische 
Kleinkläranlage durch die untere Wasserbehörde erforderlich ist. 
 

Zu 3. Niederschlagswasserbeseitigung, 3.1 
Die nebenstehenden allgemeinen Erläuterungen zur Niederschlagswasserbe-
seitigung werden zur Kenntnis genommen. 
 

Zu 3.2 
Die Niederschlagswasserbeseitigung wurde nach Rücksprache mit dem Inge-
nieurbüro Buchheim und Morgner PartGmbB geklärt. Gemäß dem vorliegen-
den geotechnischen Bericht des Ingenieurbüros Buchheim und Morgner ist 
eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf dem Grundstück 
ohne entsprechende Versickerungsanlagen nicht möglich. Gemäß dem Ingeni-
eurbüro besteht die Überlaufmöglichkeit in die Vorflut an der Grundstücks-
grenze. Das anfallende Niederschlagswasser der bereits versiegelten Flächen 
und des Gewerbegebäudes wird über den östlich verrohrten Graben bereits in 
die Vorflut eingeleitet. Aufgrund der minimalen Erhöhung der versiegelten Flä-
chen durch das festgesetzte GEe 2 wird das zukünftig anfallende Oberflächen-
wasser in die Bestandskonzeption integriert. Die Ableitung des zusätzlichen 
Regenwassers erfolgt in die örtliche Vorflut. In die Begründung wird der Hinweis 
aufgenommen, dass sowohl für die Einleitung in ein ober-/ unterirdisches Ge-
wässer als auch in das Grundwasser die Erteilung einer wasserrechtlichen Er-
laubnis erforderlich und bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist. 
 

Zu 3.3 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Einleitung in ein ober- / unterirdi-
sches Gewässer sowie in das Grundwasser die Erteilung einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis erforderlich wird und bei der unteren Wasserbehörde zu bean-
tragen ist.  
 

Zu 3.4 
In die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 wird der 
Hinweis aufgenommen, dass eine Brunnenversickerung den Anforderungen 
gemäß DWA-A 138 entsprechen muss. 
 

Zu 3.5 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 

Zu 3.6 
Die oben genannten Erläuterungen zur Niederschlagswasserversickerung wer-
den in die Begründung aufgenommen.  
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Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 4. Gewässerschutz 
Die Gemeinde Upahl nimmt die nebenstehenden Hinweise zur Kenntnis.  
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Zu Untere Immissionsschutzbehörde 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Erläuterungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der redaktionelle Fehler der textlichen Festsetzung 7.3 wird korrigiert. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die in den textlichen Festsetzungen 
getroffenen Ausnahmemöglichkeiten bei dem konkreten Bauvorhaben Nach-
weise bedingen. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme seitens der 
Unteren Naturschutzbehörde auf entgegenstehende Belange hinweist, die im 
Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksichtigt werden müssen.  
 
Die Gemeinde setzt sich nachfolgend mit den Anregungen und Hinweisen der 
Unteren Naturschutzbehörde auseinander.  
 
Eingriffsregelung 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass bei einer Inanspruchnahme 
eines Ökokontos zur Kompensation dieses im weiterern Planverfahren zu 
benennen und darzulegen ist. Das durch die Eingriffe in Natur und Landschaft 
verbleibende Kompensatinsdefizit von 672 m² EFÄ wird durch das Ökokonto 
LRO 83 „Naturwald Ostenholz bei Häschendorf“ ausgeglichen. Die vertragliche 
Regelung erfolgt zwischen dem Flächeneigentümer und den 
Ökokontobesitzern.  
 
„Der Baumschutzkompensationserlass gilt grundsätzlich für durch 
Rechtsvorschriften geschützte Einzelbäume, Alleen, Baumreihen sowie 
Baumgruppen […]“. Ein Obstbaum (Birne) ist nach gültiger Rechtsvorschrift 
(§ 18 Abs 1 NatSchAG M-V) kein geschützer Einzelbaum, sodass der 
Baumschutzkompensationserlass in diesem Fall keine Anwendung findet und 
die Birne keiner Kompensationspflicht unterliegt.  
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Baum- und Alleenschutz 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass im weiteren Planverfahren zu prüfen 
ist, ob innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 10 der 
Gemeinde Upahl Bäume zu finden sind, die nach § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V 
gesetzlich geschützt sind. Neben der bereits erwähnten Birne sind keine 
weiteren Bäume im Plangebiet vorhanden. 
 
Die allgemeinen Ausführungen und gesetzlichen Grundlagen zum Baum- und 
Alleenschutz nimmt die Gemeinde  Upahl zur Kenntnis.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass es sich bei der Freifläche südlich des 
Gewerbestandortes nicht um einen Hausgarten handelt. Die Aussage wird 
korrigiert. Dennoch ist der Obstbaum auf der als Garten- und Abstellplatz 
genutzten Zierrasenfläche nicht nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 NatSchAG M-V 
geschützt.  
 
Artenschutz 
Die Gemeinde weist darauf hin, dass im vorgelegten Satzungsentwurf unter 
„Hinweise“ keine Maßnahmen zur Wahrung der artenschutzrechtlichen 
Zugriffsverbote dargestellt sind. 
 
In den Festsetzungen ist unter Punkt 6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft eine 
Maßnahme zur Vermeidung baubedingter Störungen von nachtaktiven, lärm- 
und störungsempfindlichen Tierarten festgelegt.  
Weitere Maßnahmen zur Wahrung der artenschutzrechlichen Zugriffsverbote 
sind nicht notwendig.  
 
Die artenschutzrechlichen Hinweise werden von der Gemeinde Upahl zur 
Kenntnis genommen.  
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Biotopschutz 
Innerhalb des Plangebietes sowie in der unmittelbaren Nähe befinden sich 
nach einer aktuellen Bestandserfassung sowie nach Abgleich der 
Darstellungen in den Umweltkarten M-V, keine nach § 20 NatSchAG M-V 
gesetzlich geschützten Biotope.  
Einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 20 Abs. 3 
NatSchAG M-V ist demnach nicht erforderlich.  
 
 
Natura 2000 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen der weiteren 
Planung die Verträglichkeit mit den Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(GGB) DE 2133-303 „Wald- und Kleingewässerlandschaft Everstorf“ 
nachzuweisen ist. Eine FFH-Untersuchung zum oben genannten GGB wird mit 
dem Entwurf eingereicht.  
 
 
Die Anforderungen nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sowie alle weiteren 
nebenstehenden Hinweise werden bei der Erarbeitung der FFH- Untersuchung 
berücksichtigt.  
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Zu FD Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr, Untere Straßenverkehrsbe-
hörde 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass aus straßenverkehrlicher Sicht 
keine Einwände bestehen. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Zu FD Bau und Gebäudemanagement, Straßenaufsichtsbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten der Straßenaufsichtsbe-
hörde gemäß § 10 StrWg-MV keine Einwände bestehen.  
 
 
Zu Straßenbaulastträger 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
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Zu FD Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten des Fachdienstes Öffentli-
cher Gesundheitsdienst keine Bedenken bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die lärmschutzrechtlichen Festsetzun-
gen zu beachten sind und ggf. Nachweise zu erbringen sind. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass das LUNG keine Stellung-
nahme abgibt. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass dem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 10 aus forstrechtlicher Sicht zugestimmt wird. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches 
keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes 
MV befinden. Das Merkblatt wird beachtet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Landkreis Nordwestmecklenburg eben-
falls beteiligt wurde.  
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass keine bergbaulichen Belange 
nach dem BbergG sowie keine Belange nach dem EnWG in der Zuständigkeit 
des Bergamtes Stralsund berührt werden. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass derzeit keine Bergbauberechtigungen 
oder Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vorliegen. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht des Bergamtes Stralsund 
keine Einwände oder ergänzende Anregungen bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass auch landwirtschaftlicher Sicht keine 
Bedenken und Anregungen bestehen. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren 
zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet und Bedenken daher 
nicht geäußert werden. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass keine Belange nach §§ 5 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 und 40 Abs. 2 Nr. 2 NatSchAG M-V betroffen sind. Die untere Na-
turschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg wurde ebenfalls be-
teiligt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen Bedenken 
bestehen. 
 
 
 
Der Hinweis auf das Altlasten- und Bodenschutzkataster wird zur Kenntnis ge-
nommen. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass sich in der immissionsschutz- / 
abfallrelevanten Umgebung des Plangebietes Anlagen, die nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz genehmigt bzw. angezeigt wurden, befinden. 
 
Die Anlagen befinden sich mind. 1 km vom Plangebiet entfernt. Es sind daher 
weder für die nebenstehenden Anlagen noch für das Plangebiet Beeinträchti-
gungen zu erwarten. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass das LPBK M-V als obere Landesbe-
hörde nicht zuständig ist. 
 
Die Gemeinde Upahl weist darauf hin, dass der Landkreis Nordwestmecklen-
burg ebenfalls beteiligt wurde. 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass in verkehrlicher, straßenbauli-
cher und straßenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Wasser- und Bodenverband 
Stepenitz-Maurine keine Bedenken äußert. Des Weiteren wird zur Kenntnis ge-
nommen, dass sich im Plangebiet keine Gewässer zweiter Ordnung in der Un-
terhaltungspflicht des WBV befinden. 
 
Der Hinweis, dass die Stellungnahme nicht dazu berechtigt, jegliche Arbeiten 
ohne Zustimmung der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordwest-
mecklenburg auszuführen, wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Erläuterungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Zweckverband Grevesmühlen die 
grundsätzliche Zustimmung geben werden kann. 
 
Zu Allgemeines 
Die nebenstehenden Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 
 
Die Gemeinde wird dem Zweckverband Grevesmühlen nach Satzungsbe-
schluss und Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ein Sat-
zungsexemplar zur Verfügung stellen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass eventuelle Kosten nach erforderlichen 
Umverlegungen oder Änderungen an den Leitungsbeständen des Zweckver-
bandes vom Erschließer bzw. Grundstückseigentümer zu tragen sind. Des Wei-
teren wird zur Kenntnis genommen, dass Veränderungen der Trassenführung 
gemäß gültiger Zeichenvorschrift des ZVG zu erarbeiten und dem ZVG zu über-
geben sind. 
 
Zu Löschwasser 
Für das Plangebiet besteht für den Grundschutz ein Löschwasserbedarf von 
48 m³ pro Stunde über einen Zeitraum von zwei Stunden. Gemäß einer Rück-
sprache mit dem Ortswehrführer der freiwilligen Feuerwehr Plüschow (Juli 
2022) stehen für den Ersteinsatz Löschfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr 
Plüschow sowie der freiwilligen Feuerwehr Upahl mit einem Wassertank von 
rund 9.000 Liter zur Verfügung. Zusätzlich befindet sich, gemäß einem Schrei-
ben der freiwilligen Feuerwehr Plüschow (April 2020), innerhalb des Plangebie-
tes ein 5 000 Liter Wassertank sowie ein Brunnen mit rund 6 000 Liter Wasser. 
Darüber hinaus befindet sich südöstlich des Plangebietes in rund 250 m Ent-
fernung ein Löschwasserteich, der eine Größe von 34 m x 17 m und ca. 2 m 
Tiefe umfasst sowie westlich des Plangebietes im Bereich der GER Umwelt-
schutz GmbH ein Oberflurhydrant mit einer Leistung von rund 196 m³ pro 
Stunde. Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist sichergestellt. Dies 
wurde mit der Stellungnahme der Stadt Grevesmühlen, Haupt- und Ordnungs-
amt bestätigt. 
 
Zu Wasserversorgung 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass innerhalb des Plangebietes ein Haus-
anschluss vorhanden ist und bei Bedarf und Kostenübernahme auf Antragstel-
lung durch den Grundstückseigentümer ein zusätzlicher Anschluss für das ge-
plante Wohngebäude hergestellt werden kann. 
 
Zu Abwasserentsorgung – Schmutzwasser 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das anfallende Schmutzwasser in die 
vorhandene Bio-Kläranlage einzuleiten oder eine Erweiterung bei nicht ausrei-
chender Dimensionierung erforderlich wird.  
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Zu Abwasserentsorgung – Oberflächenwasser 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass zur Nutzung des Grabens, bei einer 
Überlaufmöglichkeit in die vorhandene Vorflut, eine Einwilligung des Eigentü-
mers des Grabens einzuholen ist. 
Des Weiteren wird zur Kenntnis genommen, dass die Berechnung des Entwäs-
serungssystems und der Regenrückhaltung sowie die Abstimmung der Vorflut 
mit dem WBV dem ZVG vorzulegen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Niederschlagswasserversickerung im 
Bauleitplanverfahren angepasst wurde.  
Für das geplante Wohngebäude sowie die weiteren neuen versiegelten Flä-
chen ist gemäß den Ausführungen des Ingenieurbüros eine Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers im Sinne der DWA-A 138 über den Brun-
nenschacht im tieferen Baugrundbereich möglich. Nach dem Durchteufen des 
Geschiebelehms steht schluffiger Feinsand als wasserdurchlässiger Boden an. 
Die Brunnenversickerung erfolgt mit einer vorgeschalteten Rigole oder einem 
Rohr-Rigolen-System als Vorklärung des Niederschlagswassers. Die geplante 
Niederschlagswasserversickerung entspricht einer Schachtversickerung nach 
DWA-A 138.   
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Die nebenstehende Karte wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass die Löschwasserquellen grund-
sätzlich ausreichend sind. 
Des Weiteren wird zur Kenntnis genommen und beachtet, dass der Löschwas-
serteich zeitnah einer Pflege (Entkrautung) zugeführt werden sollte, welche in 
regelmäßigen Abständen wiederholt werden muss.  
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der dem Amt Rehna 
angehörenden Gemeinden keine Bedenken bestehen. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine von 
der 50Hertz Transmission GmbH betriebene Anlagen befinden oder in nächster 
zeit geplant sind. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden Anlagenbetreiber 
nicht betroffen sind. 
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Der dargestellte Bereich entspricht dem Plangebiet des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 10. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Änderung des Geltungsbereiches 
eine erneute Anfrage erforderlich macht.  
Der Hinweis, dass durch den Bauausführenden eine rechtzeitige erneute An-
frage zu erfolgen hat, wird beachtet. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird beachtet. 
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Die nebenstehende Karte wird beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH keine Einwände geltend macht. Des Weiteren wird zur 
Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine Telekommunikationsanla-
gen befinden und eine Neuverlegung derzeit nicht geplant ist. 
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Die überlassenen Unterlagen werden nur für interne Zwecke verwendet und 
nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass die Telekom keine Einwände 
hat, wenn die erforderlichen Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen am 
ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit möglich sind. 
 
Die nebenstehenden Hinweise zur Versorgung der entstehenden Bebauung mit 
Telekommunikationsinfrastruktur werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zum Kabelschutz bei der Bauausführung wer-
den beachtet.  
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Der nebenstehende Hinweis zur Kontaktempfehlung bei Kabelbeschädigungen 
wird zur Kenntnis genommen. 
  



 
Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                                                              Zwischenabwägung der Gemeinde Upahl 

 46 

 
 
 
Der nebenstehende Leitungsplan wird beachtet. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt die beigefügten Bestandspläne zur Kenntnis. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass für alle Bau- und Planungsarbeiten an 
bzw. in der Nähe von netzanlagen die Schutzanweisung zu beachten ist. Weiter 
wird zur Kenntnis genommen, wo die Schutzanweisung zu finden ist.  
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Der nebenstehende Leitungsplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet Versor-
gungsanlagen der e.dis Netz GmbH befinden. 
 
 
Die Gemeinde nimmt die beigefügten Planauszüge zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen  
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Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Hinweise und Ausführungen zum 
Gefährdungsbereich von Strom- und Gasverteilungsanlagen zur Kenntnis. Des 
Weiteren wird zur Kenntnis genommen, dass Auskünfte über weitere Vertei-
lungsanlagen anderer Netzeigentümer bei den zuständigen Betreibern einzu-
holen sind. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Weitergabe an Dritte nicht erlaubt 
ist. 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis auf die nebenstehenden, aufgeführten Informationen wird zur 
Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die beigefügten Pläne den Zustand zum 
Zeitpunkt der Auskunftserteilung wiedergeben und zu Beginn der Bauarbeiten 
aktuelle Pläne vorliegen.  
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Die Hinweise zur örtlichen Einweisung und möglichen Ansprechpartnern wer-
den zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zu Ansprechpartnern für mögliche Rückfragen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass vor Baubeginn eine erneute Auskunft 
bei der e.dis Netz GmbH einzuholen ist. 
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Der nebenstehende Leitungsplan wird beachtet. 
 


